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Anmeldeblatt und Reisebedingungen

Studienfahrt nach Auschwitz und Krakau mit Studienleiterin Dr. Annegret Suidland und
Schuldekan Thorsten Trautwein vom 19.04. — 23.04.2022

Anmeldeblatt bitte an: Evang. Dekanatamter Calw/Nagold/Neuenburg
Wielandstr. 12, 75365 Calw-Heumaden
Tel. 07051-3950, Fax 07051-121 81, e-mail: schuldek.calw@elkw.de

O Anmeldung zur Studienfahrt vom 19.04. — 23.04.2022 ab/bis Stuttgart
00 Anmeldung zur Studienfahrt vom 19.04. — 23.04.2022 ab/bis Frankfurt

Name Name
Vorname Vorname
StraRe StraBBe

PLZ/Ort PLZ/Ort
Geb.-Datum Geb.-Datum
E-Mail-Adresse E-Mail-Adresse
Telefon-Nr. Telefon-Nr.

O Ich moéchte ein Doppelzimmer mit Herrn/Frau:
0O Ich méchte ein Einzelzimmer

Datum Unterschrift

Durch meine Unterschrift erkenne ich die unten und umseitig abgedruckten Reisebedingungen von
Schechinger-Tours an, die separat angefordert werden kénnen. Nach Erhalt der Anmeldebestéatigung erbitten
wir eine Anzahlung in Hohe von 20% des Reisepreises pro Person.

AuBerdem mochte(n) ich/wir folgendes (gewiinschtes bitte ankreuzen):

O Informationen iiber Reiseversicherungen [ Newsletter von Schechinger-Tours [ weitere Reiseprospekte

Reisebedingungen der Firma Schechinger Tours
Sehr geehrte Kunden und Reisende,
die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen dem Kunden und Schechinger Tours, Inhaber Walter Schechinger, nachfolgend ,,ST“
abgekirzt, des bei Vertragsschluss ab 01.07.2018 zu Stande kommenden Pauschalreisevertrages. Bitte lesen Sie diese Reisebedingungen sorgfaltig durch!

| 1. Abschluss des Pauschalreisevertrages, Verpflichtungen des Kunden | Restzahlung wird 4 Wochen vor Reisebeginn féllig, sofem der Sicherungsschein tiber-
— - geben ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 8 genannten Grund abgesagt
1.1. Fir die Buchung, die miindlich, telefonisch, schriftlich, per E-Mail, per SMS werden kann.

oder per Telefax erfolgt, gilt:

a) Mit der Buchung bietet der Kunde ST den Abschluss des Pauschalreisevertrages 3. Preiserhohung; Preissenkung

verbindlich an. An die Buchung ist der Kunde 3 Werktage gebunden.

b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reisebestatigung (Annahmeerklarung) durch
ST zustande. Bei oder unverziiglich nach Vertragsschluss wird ST dem Kunden eine der
den gesetzlichen Vorgaben zu deren Inhalt entsprechenden Reisebestétigung auf einem
dauerhaften Datentrager (welcher es dem Kunden ermdglicht, die Erklarung unverandert
so aufzubewahren oder zu speichern, dass sie ihm in einem angemessenen Zeitraums
zuganglich ist, z.B. auf Papier oder per Email), ibermitteln, sofern der Reisende nicht
Anspruch auf eine Reisebestatigung in Papierform nach Art. 250 § 6 Abs. (1) Satz 2
EGBGB hat, weil der Vertragsschluss in gleichzeitiger kdrperlicher Anwesenheit beider
Parteien oder auRerhalb von Geschaftsraumen erfolgte.

1.2. ST weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschriften (§§ 312 Abs. 7, 312g
Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB) bei Pauschalreisevertragen nach § 651a und § 651c BGB, die
im Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, Gber Mobilfunk-
dienst versendete Nachrichten (SMS) sowie Rundfunk, Telemedien und Onlinedienste)
abgeschlossen wurden, kein Widerrufsrecht besteht, sondern lediglich die gesetzlichen
Rucktritts- und Kiindigungsrechte, insbesondere das Rucktrittsrecht gemaR § 651h BGB
(siehe hierzu auch Ziff. 5). Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, wenn der Vertrag tber
Reiseleistungen nach § 651a BGB auBerhalb von Geschéftsrdumen geschlossen
worden ist, es sei denn, die miindlichen Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss
beruht, sind auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers gefiihrt worden; im letzt-
genannten Fall besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls nicht.

3.1. ST behélt sich nach MaRgabe der § 651f, 651g BGB und der nachfolgenden

Regelungen vor, den im Pauschalreisevertrag vereinbarten Reisepreis zu erhdhen,

soweit

a) eine Erhdhung des Preises fir die Beforderung von Personen aufgrund hdherer

Kosten fiir Treibstoff oder andere Energietrager,

b) eine Erhéhung der Steuern und sonstigen Abgaben fir vereinbarte Reiseleistungen,

wie Touristenabgaben, Hafen- oder Flughafengebiihren, oder

c) eine Anderung der fiir die betreffende Pauschalreise geltenden Wechselkurse

sich unmittelbar auf den Reisepreis auswirkt.

3.2. Eine Erhdhung des Reisepreises ist nur zuldssig, sofern ST den Reisenden in

Textform klar und verstandlich (iber die Preiserhéhung und deren Griinde zu unterrichtet

und hierbei die Berechnung der Preiserh6hung mitteilt.

3.3. Die Preiserhdhung berechnet sich wie folgt:

a) Bei Erhdhung des Preises fiir die Beforderung von Personen nach 3.1a) kann ST den

Reisepreis nach Mallgabe der nachfolgenden Berechnung erhéhen:

= Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhéhung kann ST vom Kunden den Erho-
hungsbetrag verlangen.

= Anderenfalls werden die vom Beforderungsunternehmen pro Beférderungsmittel
geforderten, zusatzlichen Beforderungskosten durch die Zahl der Sitzplatze des ver-
einbarten Beférderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhdhungsbetrag fiir
den Einzelplatz kann ST vom Kunden verlangen.

b) Bei Erhéhung der Steuern und sonstigen Abgaben gem. 3.1b) kann der Reisepreis

2. Bezahlung | I

um den entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.
2.1. ST und Reisevermittler dirfen Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der c) Bei Erh6hung der Wechselkurse gem. 3.1c) kann der Reisepreis in dem Umfange
Pauschalreise nur fordern oder annehmen, wenn ein wirksamer Kundengeldabsiche- erhdht werden, in dem sich die Reise dadurch fiir ST verteuert hat
rungsvertrag besteht und dem Kunden der Sicherungsschein mit Namen und Kontaktda-
ten des Kundengeldabsicherers in klarer, verstandlicher und hervorgehobener Weise 3.4. ST ist verpflichtet, dem Kunden/Reisenden auf sein Verlangen hin eine Senkung
tibergeben wurde. Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushandigung des Sicherungs- des Reisepreises einzurdumen, wenn und soweit sich die in 3.1 a) -c) genannten Preise,

scheines eine Anzahlung in Hohe von 20% des Reisepreises zur Zahlung fallig Die



Abgaben oder Wechselkurse nach Vertragsschluss und vor Reisebeginn geandert
haben und dies zu niedrigeren Kosten fiir ST fiihrt. Hat der Kunde/Reisende mehr als
den hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, ist der Mehrbetrag von ST zu erstatten. ST
darf jedoch von dem zu erstattenden Mehrbetrag die ST tatsachlich entstandenen
Verwaltungsausgaben abziehen. ST hat dem Kunden /Reisenden auf dessen Verlangen
nachzuweisen, in welcher Hohe Verwaltungsausgaben entstanden sind.

3.5. Preiserhéhungen sind nur bis zum 20. Tag vor Reisebeginn eingehend
beim Kunden zuldssig.

3.6. Bei Preiserhéhungen von mehr als 8 % ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer von
ST gleichzeitig mit Mitteilung der Preiserhdhung gesetzten angemessenen Frist entwe-
der die Anderung anzunehmen oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zuriickzu-
treten. Erkléart der Kunde nicht innerhalb der von ST gesetzten Frist ausdriicklich gegen-
Uber diesem den Riicktritt vom Pauschalreisevertrag, gilt die Anderung als angenom-
men.

4.  Riicktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/Stornokosten

4.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschalreisevertrag zuriicktreten.

Der Ricktritt ist gegenuber ST unter der vorstehend/nachfolgend angegebenen An-

schrift zu erklaren, falls die Reise iber einen Reisevermittler gebucht wurde, kann der

Rucktritt auch diesem gegeniiber erklart werden. Dem Kunden wird empfohlen, den

Riicktritt in Textform zu erklaren.

4.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zuriick oder tritt er die Reise nicht an, so verliert ST

den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann ST eine angemessene Entschédi-

gung verlangen, soweit der Rucktritt nicht von ihm zu vertreten ist oder am Bestim-

mungsort oder in dessen unmittelbarer Nahe unvermeidbare, aufergewdhnliche Um-

stande auftreten, die die Durchfilhrung der Pauschalreise oder die Bef6rderung von

Personen an den Bestimmungsort erheblich beeintrachtigen; Umsténde sind unvermeid-

bar und auergewdhnlich, wenn sie nicht der Kontrolle von ST unterliegen, und sich ihre

Folgen auch dann nicht hatten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen

getroffen worden waren.

4.3. ST hat die nachfolgenden Entschéadigungspauschalen unter Beriicksichtigung des

Zeitraums zwischen der Ricktrittserklarung und dem Reisebeginn sowie unter Berlick-

sichtigung der erwarteten Ersparnis von Aufwendungen und des erwarteten Erwerbs

durch anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen festgelegt. Die Entschadigung

wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Riicktrittserklarung wie folgt mit der jeweiligen

Stornostaffel berechnet:

a) Flugpauschalreisen mit Linien- oder Charterflug_sowie Reisen, die

nicht unter die nachfolgenden Ziffern b) und c) fallen

= bis zum 31. Tag vor Reiseantritt 20 %

ab dem 30. Tag vor Reiseantritt 25 %

ab dem 22. Tag vor Reiseantritt 35 %

ab dem 15. Tag vor Reiseantritt 50 %

ab dem 8. Tag vor Reiseantritt 70 %

ab dem 2. Tag vor Reiseantritt bis zum Tag des Reiseantritts oder bei Nichtantritt der

Reise 80 % des Reisepreises;

b) Eigenanreise, Ferienwohnungen und -héduser / Appartements; Bus- und Bahn-

anreise

= bis zum 46. Tag vor Reiseantritt 20 %

= ab dem 45. Tag vor Reiseantritt 50 %

= abdem 35. Tag vor Reiseantritt 80 %

= ab dem 2. Tag vor Reiseantritt bis zum Tag des Reiseantritts oder bei Nichtantritt der
Reise 90 % des Reisepreises;

c) Schiffsreisen/Flusskreuzfahrten

= bis zum 31. Tag vor Reiseantritt 20 %

ab dem 30. Tag vor Reiseantritt 35 %

ab dem 22. Tag vor Reiseantritt 50 %

ab dem 15. Tag vor Reiseantritt 75 %

ab dem 2. Tag vor Reiseantritt bis zum Tag des Reiseantritts oder bei Nichtantritt der

Reise 90 % des Reisepreises;

4.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, ST nachzuweisen, dass ST

Uberhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von ST

geforderte Entschadigungspauschale.

4.5. ST behalt sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine héhere, konkrete

Entschadigung zu fordem, soweit ST nachweist, dass ST wesentlich héhere Aufwen-

dungen als die jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist ST

verpflichtet, die geforderte Entschadigung unter Berlicksichtigung der ersparten Aufwen-

dungen und einer etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu

beziffern und zu belegen.

4.6. Ist ST infolge eines Riicktritts zur Rickerstattung des Reisepreises verpflichtet, hat

er unverziiglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Riickritts-

erkldrung zu leisten.

4.7. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemaR § 651 e BGB von ST durch Mitteilung

auf einem dauerhaften Datentrager zu verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die

Rechte und Pflichten aus dem Pauschalreisevertrag eintritt, bleibt durch die vorstehen-

den Bedingungen unberiihrt. Eine solche Erklarung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn

Sie ST 7 Tage vor Reisebeginn zugeht.

4.8. Der Abschluss einer Reiseriicktrittskostenversicherung sowie einer Versiche-

rung zur Deckung der Riickfiihrungskosten bei Unfall oder Krankheit wird drin-

gend empfohlen.

5. Riicktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl

5.1. ST kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach MaRgabe folgender
Regelungen zurticktreten:

a) Die Mindestteilnehmerzahl und der spateste Zeitpunkt des Zugangs der Riicktrittser-
klarung von ST beim Kunden muss in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung
angegeben sein

b) ST hat die Mindestteilnehmerzahl und die spateste Riicktrittsfrist in der Reisebestéti-
gung anzugeben

c) ST ist verpflichtet, dem Kunden gegenuber die Absage der Reise unverziglich zu
erklaren, wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmer-
zahl nicht durchgefiihrt wird.

d) Ein Rickritt von ST spéter als 4 Wochen vor Reisebeginn ist unzuléssig.

5.2. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgefiihrt, erhalt der Kunde auf den
Reisepreis geleistete Zahlungen unverziiglich zuriick, Ziffer 4.6. gilt entsprechend.

6.  Obliegenheiten des Kunden/Reisenden

6.1. Méngelanzeige / Abhilfeverlangen

a) Wird die Reise nicht frei von Reiseméngeln erbracht, so kann der Reisende Abhilfe
verlangen.

b) Soweit ST infolge einer schuldhaften Unterlassung der Mangelanzeige nicht Abhilfe
schaffen konnte, kann der Reisende weder Minderungsanspriiche nach § 651m BGB
noch Schadensersatzanspriiche nach § 651n BGB geltend machen

c) Der Reisende ist verpflichtet, seine Mangelanzeige unverziiglich dem Vertreter von
ST vor Ort zur Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter von ST vor Ort nicht vorhanden und
vertraglich nicht geschuldet, sind etwaige Reisemangel an ST unter der mitgeteilten
Kontaktstelle von ST zur Kenntnis zu bringen; (iber die Erreichbarkeit des Vertreters von
ST bzw. seiner Kontaktstelle vor Ort wird in der Reisebestétigung unterrichtet. Der
Reisende kann jedoch die Mé&ngelanzeige auch seinem Reisevermittler, Gber den er die
Pauschalreise gebucht hat, zur Kenntnis bringen.

d) Der Vertreter von ST ist beauftragt, fiir Abhilfe zu sorgen, sofern dies mdglich ist. Er
ist jedoch nicht befugt, Anspriiche anzuerkennen.

7.  Beschrankung der Haftung

7.1. Die vertragliche Haftung von ST fiir Schaden, die nicht aus der Verletzung des
Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit resultieren und nicht schuldhaft herbeigefiihrt
wurden, ist auf den dreifachen Reisepreis beschrankt. Moglicherweise dariiber hinaus-
gehende Anspriiche nach dem Montrealer Ubereinkommen bzw. dem Luftverkehrsge-
setz bleiben von dieser Haftungsbeschrankung unbertihrt.

8.  Geltendmachung von Anspriichen, Adressat

Anspriiche nach den § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4-7 BGB hat der Kunde/Reisende gegeniiber
ST geltend zu machen. Die Geltendmachung kann auch uber den Reisevermittler
erfolgen, wenn die Pauschalreise (iber diesen Reisevermittler gebucht war. Eine Gel-
tendmachung in Textform wird empfohlen.

9. (Informationspflichten iiber die Identitdt des ausfiihrenden Luftfahrtunter-
nehmens

9.1. ST informiert den Kunden bei Buchung entsprechend der EU-Verordnung zur
Unterrichtung von Fluggasten liber die Identitat des ausfiihrenden Luftfahrt-
unternehmens vor oder spatestens bei der Buchung ber die Identitat der ausfiihren-
den Fluggesellschaft(en) bezuglich sémtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu
erbringenden Flugbeforderungsleistungen.

9.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausfiihrende Fluggesellschaft(en) noch nicht fest,
so ist ST verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu
nennen, die wahrscheinlich den Flug durchfiihren wird bzw. werden. Sobald ST weil3,
welche Fluggesellschaft den Flug durchfiihrt, wird ST den Kunden informieren.

9.3. Wechselt die dem Kunden als ausfihrende Fluggesellschaft genannte Fluggesell-
schaft, wird ST den Kunden unverziiglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln
maglich ist, tiber den Wechsel informieren.

9.4. Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte ,Black List* (Fluggesellschaften,
denen die Nutzung des Luftraumes (iber den Mitgliedstaaten untersagt ist.), ist auf den
Internet-Seiten von ST oder direkt liber
http://ec.europa.eultransport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm abrufbar und in den
Geschéftsraumen von ST einzusehen.

10.  Alternative Streitbeilegung; Rechtswahl und Gerichtsstand

10.1. ST weist im Hinblick auf das Gesetz Uber Verbraucherstreitbeilegung darauf hin,
dass ST nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern eine
Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung dieser Reisebedingungen fiir ST verpflich-
tend wiirde, informiert ST die Verbraucher hierlber in geeigneter Form. ST weist fir alle
Reisevertrage, die im elektronischen Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die
européische Online-Streitbeilegungs-Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin.
10.2. Fiir Kunden/Reisende, die nicht Angehdrige eines Mitgliedstaats der Europdischen
Union oder Schweizer Staatsbiirger sind, wird fiir das gesamte Rechts- und Vertrags-
verhaltnis zwischen dem Kunden/Reisenden und ST die ausschlieRliche Geltung des
deutschen Rechts vereinbart. Solche Kunden/Reisende kénnen ST ausschlieBlich am
Sitz von ST verklagen.

10.3. Fir Klagen von ST gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Pauschalreisevertra-
ges, die Kaufleute, juristische Personen des offentlichen oder privaten Rechts oder
Personen sind, die ihren Wohnsitz oder gewShnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben,
oder deren Wohnsitz oder gewdhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung
nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz von ST vereinbart.

© Urheberrechtlich geschiitzt: Noll & Hiitten Rechtsanwalte,
Stuttgart | Miinchen, 2017 - 2022

Reiseveranstalter ist:

Firma Schechinger-Tours, Einzelfirma; Inhaber Walter Schechinger

Im Kloster 33, 72218 Wildberg-Sulz am Eck Tel.: 07054/5287, Fax: 07054/7804,
E-Mail: info@schechingertours.de



http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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	4.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so verliert ST den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann ST eine angemessene Entschädigung verlangen, soweit der Rücktritt nicht von ihm zu vertreten ist oder am Bes...
	4.3. ST hat die nachfolgenden Entschädigungspauschalen unter Berücksichtigung des Zeitraums zwischen der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn sowie unter Berücksichtigung der erwarteten Ersparnis von Aufwendungen und des erwarteten Erwerbs durch an...
	4.3. ST hat die nachfolgenden Entschädigungspauschalen unter Berücksichtigung des Zeitraums zwischen der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn sowie unter Berücksichtigung der erwarteten Ersparnis von Aufwendungen und des erwarteten Erwerbs durch an...
	 bis zum 31. Tag vor Reiseantritt 20 %
	 ab dem 30. Tag vor Reiseantritt 25 %
	 ab dem 22. Tag vor Reiseantritt 35 %
	 ab dem 15. Tag vor Reiseantritt 50 %
	 ab dem 8. Tag vor Reiseantritt 70 %
	 ab dem 2. Tag vor Reiseantritt bis zum Tag des Reiseantritts oder bei Nichtantritt der Reise 80 % des Reisepreises;
	b) Eigenanreise, Ferienwohnungen und -häuser / Appartements; Bus- und Bahnanreise
	 bis zum 46. Tag vor Reiseantritt 20 %
	 ab dem 45. Tag vor Reiseantritt 50 %
	 ab dem 35. Tag vor Reiseantritt 80 %
	 ab dem 2. Tag vor Reiseantritt bis zum Tag des Reiseantritts oder bei Nichtantritt der Reise 90 % des Reisepreises;

	c) Schiffsreisen/Flusskreuzfahrten
	 bis zum 31. Tag vor Reiseantritt 20 %
	 ab dem 30. Tag vor Reiseantritt 35 %
	 ab dem 22. Tag vor Reiseantritt 50 %
	 ab dem 15. Tag vor Reiseantritt 75 %
	 ab dem 2. Tag vor Reiseantritt bis zum Tag des Reiseantritts oder bei Nichtantritt der Reise 90 % des Reisepreises;


	4.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, ST nachzuweisen, dass ST überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von ST geforderte Entschädigungspauschale.
	4.5. ST behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, soweit ST nachweist, dass ST wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist ST verpf...
	4.5. ST behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, soweit ST nachweist, dass ST wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist ST verpf...
	4.6. Ist ST infolge eines Rücktritts zur Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet, hat er unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rücktrittserklärung zu leisten.
	4.7. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 e BGB von ST durch Mitteilung auf einem dauerhaften Datenträger zu verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Pauschalreisevertrag eintritt, bleibt durch die vorstehe...
	4.8. Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung sowie einer Versicherung zur Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit wird dringend empfohlen.

	5. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl
	5.1. ST kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender Regelungen zurücktreten:
	5.1. ST kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender Regelungen zurücktreten:
	a)  Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung von ST beim Kunden muss in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung angegeben sein
	b) ST hat die Mindestteilnehmerzahl und die späteste Rücktrittsfrist in der Reisebestätigung anzugeben
	c) ST ist verpflichtet, dem Kunden gegenüber die Absage der Reise unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht durchgeführt wird.
	d) Ein Rücktritt von ST später als 4 Wochen vor Reisebeginn ist unzulässig.

	5.2. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf den Reisepreis geleistete Zahlungen unverzüglich zurück, Ziffer 4.6. gilt entsprechend.

	6. Obliegenheiten des Kunden/Reisenden
	6.1. Mängelanzeige / Abhilfeverlangen
	a) Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, so kann der Reisende Abhilfe verlangen.
	b) Soweit ST infolge einer schuldhaften Unterlassung der Mängelanzeige nicht Abhilfe schaffen konnte, kann der Reisende weder Minderungsansprüche nach § 651m BGB noch Schadensersatzansprüche nach § 651n BGB geltend machen
	c) Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unverzüglich dem Vertreter von ST vor Ort zur Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter von ST vor Ort nicht vorhanden und vertraglich nicht geschuldet, sind etwaige Reisemängel an ST unter der mitgetei...
	d) Der Vertreter von ST ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Er ist jedoch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen.


	7. Beschränkung der Haftung
	7.1. Die vertragliche Haftung von ST für Schäden, die nicht aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit resultieren und nicht schuldhaft herbeigeführt wurden, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Möglicherweise darüber hina...

	8. Geltendmachung von Ansprüchen, Adressat
	Ansprüche nach den § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4-7 BGB hat der Kunde/Reisende gegenüber ST geltend zu machen. Die Geltendmachung kann auch über den Reisevermittler erfolgen, wenn die Pauschalreise über diesen Reisevermittler gebucht war. Eine Geltendmachun...

	9. (Informationspflichten über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens
	9.1. ST informiert den Kunden bei Buchung entsprechend der EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens vor oder spätestens bei der Buchung über die Identität der ausführenden Fluggesellschaf...
	9.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist ST verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald ST ...
	9.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, wird ST den Kunden unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln möglich ist, über den Wechsel informieren.
	9.4. Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte „Black List“ (Fluggesellschaften, denen die Nutzung des Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt ist.), ist auf den Internet-Seiten von ST oder direkt über http://ec.europa.eu/transport/modes/air/...

	10. Alternative Streitbeilegung; Rechtswahl und Gerichtsstand
	10.1. ST weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass ST nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern eine Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung dieser Reisebedingungen für ST verp...
	10.2. Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder Schweizer Staatsbürger sind, wird für das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden/Reisenden und ST die ausschließliche Geltung des deut...
	10.3. Für Klagen von ST gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Pauschalreisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, ...



